
N i e d e r s c h r i f t  
STEWA/048/2009 

 
über die öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des 

Stadtentwicklungsausschusses "Planung und Umwelt" 
der Stadt Rheine 
am 11.03.2009 

 
 
Die heutige Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses "Planung und Umwelt" 
der Stadt Rheine, zu der alle Mitglieder ordnungsgemäß eingeladen und - wie 
folgt aufgeführt - erschienen sind, beginnt um 17:00 Uhr im Sitzungssaal 126 
des Neuen Rathauses. 
 
 
 
Anwesend als 
 
 Vorsitzender: 
 

Herr Horst Dewenter CDU Ratsmitglied   
 
 Mitglieder: 
 

Herr Raphael Bögge CDU Ratsmitglied   

Herr Robert Grawe BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied   

Herr Jürgen Gude CDU Ratsmitglied   

Herr Christoph Kotte CDU Ratsmitglied   

Herr Günter Löcken SPD Ratsmitglied   

Herr Dr. Peter Lüttmann parteilos Sachkundiger Bürger   

Herr Jörg Niehoff FDP Sachkundiger Bürger   

Herr Josef Niehues CDU Ratsmitglied   

Herr Eckhard Roloff SPD Ratsmitglied   

Herr Heinrich Thüring SPD Ratsmitglied   

Herr Kurt Wilmer SPD Sachkundiger Bürger   

Herr Heinrich Winkelhaus BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Sachkundiger Bürger   

Herr Ludger Winnemöller CDU Ratsmitglied   

Herr Holger Wortmann CDU Sachkundiger Bürger   
 
 beratende Mitglieder: 
 

Herr Kamal Kassem  Sachkundiger Einwohner  

Herr Karl Schnieders  Sachkundiger Einwohner  
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Herr Rüdiger Verlage  Sachkundiger Einwohner  
 
 Vertreter: 
 

Herr Achim Bietmann SPD Vertretung für SB Liet-
meyer 

Herr Johannes Havers CDU Vertretung für RM Tom-
bült 

 
 Gäste: 
 

Herr Hans-Joachim Hamerla     
 
 Verwaltung: 
 

Herr Jan Kuhlmann  Beigeordneter 

Herr Werner Schröer  Fachbereichsleiter FB 5  

Frau Michaela Gellenbeck  Produktverantwortliche  

Frau Silvia Gleffe  Produktmitarbeiterin 
Planungsamt 

Herr Horst Wodniok  Produktmitarbeiter Pla-
nungsamt 

Frau Anke Fischer  Schriftführerin   
 
 
Entschuldigt fehlten: 
 
 
 
 
 
Herr Dewenter eröffnet die heutige Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses 
der Stadt Rheine und stellt die Beschlussfähigkeit fest.  
 
TOP 3 und 4 stimmen in der Einladung in der Vorlagennummerierung nicht über-
ein. Bitte die Nummern tauschen, in den entsprechenden Vorlagen sind die 
Nummerierungen richtig. In der Vorlage von Top 9 musste im Betreff das Wort 
„vereinfachte“ gestrichen werden.  
 
. 
 
 
 
Öffentlicher Teil: 
 
1. 
 

Niederschriften 
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1.1. 
 

Niederschrift Nr. 46 über die öffentliche Sitzung am 21.01.2009
 

 
1.2. 
 

Niederschrift Nr. 47 über die öffentliche Sitzung am 11.02.2009
 

 
2. 
 

Informationen, Eingaben und Bericht der Verwaltung über die 
Ausführung der in der öffentlichen Sitzung am 11.02.2009 ge-
fassten Beschlüsse 
 

 
3. 
 

Realisierungs- und Vermarktungskonzepte für das Innovations-
quartier Bahnhof Rheine und den Gewerbepark Rheine "R" 
Vorlage: 115/09 
 

 
Beschluss: 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss nimmt die Sachstände, die nächsten Schritte 
und die Produkte des Realisierungskonzepts (Matrix, Handbücher, Broschüren 
und Flyer), mit den im Protokoll vermerkten Anmerkungen zur Kenntnis. 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
4. 
 

Sachstand des laufenden LAG 21 NRW Projektes "Nachhaltiges 
Kommunales Flächenmanagement" 
Vorlage: 100/09 
 

 
Beschluss: 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss nimmt den Sachstand zum LAG 21 NRW Projekt 
wie ausgeführt zur Kenntnis. 
  
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
5. 
 

Nachverdichtung im Bestand - Lösungsvorschläge, Praxisbe-
richt 
Mündlicher Bericht 
Frau Gellenbeck 
Herr Kuhlmann 
 

 
6. 
 

 Bebauungsplan Nr.324, 
Kennwort: "Hafenbahn/Hovestraße", der Stadt Rheine 
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I. Zurückstellung eines Baugesuches für das Grundstück Ha-
fenbahn 1 gem. § 15 BauGB 
Vorlage: 117/09 
 

 
Beschluss: 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss "Planung und Umwelt" der Stadt Rheine emp-
fiehlt dem Rat der Stadt Rheine folgenden Beschluss zu fassen: 
 
 
I. Zurückstellung eines Baugesuchs für das Grundstück Hafenbahn 

1 gem. § 15 BauGB 
 
Die Entscheidung über die Zulässigkeit der Bauvoranfrage für das Grundstück 
Hafenbahn 1 - Nutzungsänderung von Lagerhallen einer ehemaligen Schlosserei 
in 10 Spielotheken – wird für ein Jahr ausgesetzt. 
 
Der Rat der Stadt Rheine fasst folgenden Beschluss: 
 
 
s. Punkt I. 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
7. 
 

Bebauungsplanes Nr. 310, 
Kennwort: "Hessenweg / Brochtruper Straße", der Stadt Rheine
I. Beratung der Stellungnahmen  
 1. Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB 
  i.V.m. § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB und § 13 Abs. 2 Nr. 
1 
  BauGB 
 2.  Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öf-
fent- 
  licher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 13 a  
  Abs. 2 Nr. 1 BauGB und § 13 Abs. 2 Nr.1 BauGB    
II. Offenlegungsbeschluss 
Vorlage: 016/09 
 

 
Beschluss: 
 

I. Beratung der Stellungnahmen 
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1. Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB i.V.m.  

 § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB und § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB 

 
1.1 Anonym; 
 Schreiben vom 14. März 2008 
 
 
Abwägungsempfehlung: 
 
Grundsätzlich ist erst einmal festzuhalten, dass der oben geschilderte Einwand 
anonym eingegangen ist ohne jeglichen Hinweis auf den Absender.  
 
Für die Zulässigkeit des beschleunigten Verfahrens gemäß § 13 a BauGB für den 
Bebauungsplan Nr. 310, Kennwort: „ Hessenweg / Brochtruper Straße“ der Stadt 
Rheine wurde eine Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3 c UVPG durchgeführt und 
in Form eines Vermerkes festgehalten. 
Das Ergebnis dieser Vorprüfung ergab: 
1. die Aufstellung des Bebauungsplanes dient der Innenentwicklung. Die in 

diesem Bebauungsplangebiet zulässige Grundfläche beträgt weniger als 
20.000 m². Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung von FFH- und Vogel-
schutzgebieten liegen nicht vor. 

2. dass von den Wohnbauvorhaben erheblich nachteilige Umweltauswirkun-
gen nicht zu erwarten sind und dass sich von daher eine förmliche Um-
weltverträglichkeitsprüfung erübrigt. 

 
Die Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich 
durch die Planung berührt wird, wurden beteiligt. Für die oben beschriebenen 
Urnen, Ikonen und Hünengräber ist das LWL - Archäologie für Westfalen, Außen-
stelle Münster zuständig. Den Anregungen und Hinweisen des LWL - Archäologie 
für Westfalen wurde gefolgt (s. 2.2). 
 
Die erforderlichen Zufahrten entlang der Brochtruper Straße wurden in Abspra-
che mit dem Kreisstraßenbauamt gebündelt. 
 
Bei der Waldfläche handelt es sich um einen ca. 3,3 ha großen Gehölzbestand 
der vorwiegend aus aufgeforsteten Kiefern besteht. Mit der Aufstellung des Be-
bauungsplanes wird ein Teil des Gehölzbestandes überplant, der als Waldfläche 
im Sinne des Landesforstgesetzes zu beurteilen ist. Dabei handelt es sich um ei-
ne ca. 3792 m² große Teilfläche.  
Das zuständige Forstamt Steinfurt hat der geplante Rodung zugestimmt und eine 
Ersatzaufforstung in 2-facher Flächengröße gefordert. Die Flächen für die Ersatz-
aufforstung stehen bereits fest und wurden vom Forstamt Steinfurt bestätigt. 
 
Der Korruptionsvorwurf steht in keinem Zusammenhang mit der Aufstellung des 
Bebauungsplanes und ist deshalb nicht abwägungsrelevant. 
 
1.2. Sonstige Stellungnahmen 
 
Es wird festgestellt, dass von Seiten der Öffentlichkeit keine weiteren abwä-
gungsrelevanten Stellungnahmen eingegangen sind. 
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2. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
 öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
 
2.1 Kreis Steinfurt, Planungsamt, Postfach 48563 , Steinfurt; 
 Stellungnahme vom 18. März 2008 
 
 
Abwägung und Abwägungsbeschluss: 
 
Es wird festgestellt, dass der oben beschriebenen Anregung gefolgt wird, in dem 
die Baugrenze entlang der der K 77 (Brochtruper Straße) auf ein Gesamtmaß von 
5,50 m zurückgesetzt wurde. Des Weiteren wurden die Zufahrten von der 
Brochtruper Straße gebündelt. 
 
 
 
 
2.2 LWL- Archäologie für Westfalen, Bröderichweg 35, Münster; 
 Stellungnahme vom 04. März 2008 
 
 
Abwägung und Abwägungsbeschluss: 
 
Es wird festgestellt, dass der oben beschriebenen Anregung gefolgt wird. Im Be-
reich des Bebauungsplanes, wurden am 25. November 2008 Probegrabungen 
durchgeführt. Bei der Untersuchung konnten keine archäologischen Funde und 
Befunde festgestellt werden. Gegen eine Bebauung bestehen daher aus Sicht der 
Bodendenkmalpflege keine Bedenken. Folgender Hinweis wird dennoch im Be-
bauungsplan mit aufgenommen: Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler 
(kulturgeschichtliche Bodenfunde, d. h. Mauerwerk, Einzelfund aber auch Verän-
derungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit) entdeckt 
werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Unteren Denkmalbehörde 
der Stadt Rheine und der LWL-Archäologie für Westfalen- Außenstelle Münster 
(Tel. 0251/2105-252) unverzüglich anzuzeigen(§§ 15 und 16 DSchG). 
 
 
2.3 Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH, Postfach 48427, 

Rheine; 
 Stellungnahme vom 18. März 2008 
 
 
Abwägung und Abwägungsbeschluss: 
 
Es wird festgestellt, dass der oben beschriebenen Anregung gefolgt wird, in dem 
der Hinweis zur Stromversorgung im Bebauungsplan mit aufgenommen wird. 
 
 
2.4 Technische Betriebe Rheine AÖR, Straßen/Verkehrsplanung, Rhei-

ne; 
 Stellungnahme vom 11. März 2008 
 
Abwägung und Abwägungsbeschluss: 
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Es wird festgestellt, dass der oben beschriebenen Anregung nur teilweise gefolgt 
wird.  
Gefolgt wird, in dem  

1. das Zu- und Abfahrtsverbot im Einmündungsbereich des Maiglöckchenwe-
ges festgesetzt wird. 

2. der Hessenwege zwischen Magnolienweg und Brochtuper Straße um 1,0 m 
auf 12,00 m erweitert wird. 

3. im Bereich der Einmündung Magnolienweg/ Hessenweg die Eckabrundung 
mit dem Radius r= 6,0 m versehen wird und die Baugrenze an dieser Stel-
le entsprechend angepasst wird. 

 
Es wird festgestellt, das der Empfehlung (Punkt 4)die Baugrenze im Bereich 
Magnolienweg zu verlängern, um eine beitragsgerechtere Erhebung von Ausbau-
beiträgen zu ermöglichen nicht gefolgt werden kann. Eine Verlängerung der Bau-
grenzen im Bereich Magnolienweg würde eine weitere Rodung der Waldfläche 
bedeuten, also einen weiteren Eingriff in die Natur und Landschaft.  
Ziel für die Aufstellung dieses Bebauungsplanes ist es den vorhandenen Sied-
lungsrandbereich abzurunden und die Siedlungsbereiche entlang der Brochtruper 
Straße und des Hessenweges zusammen zuschließen. Den Siedlungsbereich wei-
ter in den Außenbereich zu legen sollte hier nicht weiter verfolgt werden. 

 
 
II. Offenlegungsbeschluss 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss "Planung und Umwelt" der Stadt Rheine be-
schließt, dass gemäß § 3 Abs. 2 BauGB der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 
310, Kennwort: "Hessenweg/ Brochtruper Straße", der Stadt Rheine nebst beige-
fügter Begründung öffentlich auszulegen ist. 
 

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen abgegeben werden, wobei 
nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über 
den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können. 
Gegen diesen Bebauungsplan ist ein Normenkontrollantrag nach § 47 der Verwal-
tungsgerichtsordnung unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht 
werden, die vom Antragsteller im Rahmen der o.g. Auslegung nicht oder verspä-
tet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. 
 
Der räumliche Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes wird wie folgt begrenzt: 
 

im Norden: durch den Hessenweg, 
im Osten: durch die Brochtruper Straße, 
im Süden: durch den Maiglöckchenweg 
im Westen: durch die vorhandene Waldfläche und den Magnolienweg. 
 
Der Geltungsbereich bezieht sich also auf die Flurstücke, 166, 168 und 200 bis 
203 in der Flur 22, Gemarkung Rheine 22. Der räumliche Geltungsbereich ist im 
Übersichtsplan geometrisch eindeutig festgelegt. 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: mehrheitlich bei 2 Gegenstimmen 
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8. 
 

5. Änderung des Bebauungsplanes Nr.219, 
Kennwort: "Wadelheim - Teil A", der Stadt Rheine 
I. Beratung der Stellungnahmen 
 1. Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 
  BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB 
 2. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
  öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
  i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB 
II. Beschluss über die Abwägungsempfehlungen des StewA 
III. Satzungsbeschluss nebst Begründung 
Vorlage: 104/09 
 

 
Beschluss: 
 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss "Planung und Umwelt" empfiehlt dem Rat der 
Stadt Rheine folgende Beschlüsse zu fassen: 
 

I. Beratung der Stellungnahmen 

 
1. Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB 
 
Es wird festgestellt, dass aus der Öffentlichkeit keine abwägungsrelevanten Stel-
lungnahmen eingegangen sind. 
 
Abstimmungsergebnis: mehrheitlich bei einer Gegenstimme 
 
 
2. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
 Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB 
 
Es wird festgestellt, dass von Seiten der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange keine abwägungsrelevanten Stellungnahmen eingegangen sind. 
 
Abstimmungsergebnis: mehrheitlich bei einer Gegenstimme 
 
 
Der Rat der Stadt Rheine fasst folgende Beschlüsse: 
 

II. Beschluss über die Abwägungsempfehlungen des Stadtentwick-
lungsausschusses "Planung und Umwelt" 

 
Der Rat der Stadt Rheine nimmt die Empfehlungen des Stadtentwicklungsaus-
schusses "Planung und Umwelt" zu den Beteiligungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
und § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 Nrn. 2 und 3 BauGB billigend zur 
Kenntnis und beschließt diese. Er nimmt hiermit – zum allein maßgebenden Zeit-
punkt des Satzungsbeschlusses – die vollständige Erfassung, Bewertung und ge-
rechte Abwägung aller von der Planung betroffenen Belange vor. 
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Abstimmungsergebnis: mehrheitlich bei einer Gegenstimme 
 
 

III. Satzungsbeschluss nebst Begründung 

 
Gemäß der §§ 1 Abs. 8 und 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3316) 
sowie der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 
666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Juni 2008 (GV. NRW S. 514) 
wird die 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 219, Kennwort: "Wadelheim – 
Teil A", der Stadt Rheine  als Satzung und die Begründung hierzu beschlossen. 
 
Abstimmungsergebnis: mehrheitlich bei einer Gegenstimme 
 
 
 
 
 
9. 
 

6. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 15, Kenn-
wort "Ochtruper Straße-Süd 
I. Änderungsbeschluss 
II. Beschluss zur Beteiligung der  Öffentlichkeit 
Vorlage: 113/09 
 

 
Beschluss: 
 
 
I. Änderungsbeschluss 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss "Planung und Umwelt" der Stadt Rheine be-
schließt gemäß § 1 Abs. 8 den Bebauungsplan Nr. 15, Kennwort: "Ochtruper 
Straße-Süd", der Stadt Rheine im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB 
zu ändern. 
 
Der räumliche Geltungsbereich dieser Bebauungsplanänderung wird wie folgt be-
grenzt: 
 

im Norden: durch die nördliche Begrenzung des Flurstückes 145, Flur 117, Ge-
markung Rheine Stadt; 

 
im Osten: durch die Isselstraße und Huntestraße; 

 
im Süden: durch die Huntestraße sowie durch die südliche Grenze des Flurstü-

ckes 146, Flur 117, Gemarkung Rheine Stadt; 
 

im Westen: durch die westliche Begrenzung der Flurstücke 145 und 146 Flur 
117, Gemarkung Rheine Stadt. 

 
Der räumliche Geltungsbereich ist im Änderungsplan geometrisch eindeutig fest-
gelegt. 
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II. Beschluss zur Beteiligung der Öffentlichkeit 
 
Diese Bebauungsplanänderung dient der Wiedernutzbarmachung von Flächen, 
der Nachverdichtung und oder anderer Maßnahmen der Innenentwicklung. Sie 
setzt eine zulässige Grundfläche von insgesamt weniger als 2,0 ha fest. 
 
Diese Bebauungsplanänderung begründet oder bereitet nicht die Zulässigkeit von 
Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht 
unterliegen vor. Außerdem bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchti-
gung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter (Gebiete 
von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiete) und europäische Vogelschutz-
gebiete). 
 
Mit der Erfüllung der oben genannten Voraussetzungen kann diese Bebauungs-
planänderung im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB durchgeführt 
werden. 
Demnach erfolgt keine frühzeitige Unterrichtung und Äußerung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 13 a Abs. 
2 Nr. 1 und § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB. Ebenfalls wird von der Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2 a BauGB, von der Angabe 
nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen 
verfügbar sind, von der zusammenfassenden Erklärung nach § 6 Abs. 5 Satz 3 
BauGB und § 10 Abs. 4 BauGB sowie von der Überwachung planbedingter Um-
weltauswirkungen abgesehen. Die Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung (Ände-
rung) dieses Bebauungsplanes zu erwarten sind gelten als vor der planerischen 
Entscheidung erfolgt oder zulässig; damit entfällt die Ausgleichsverpflichtung. 
 

Der Stadtentwicklungsausschuss "Planung und Umwelt" der Stadt Rheine be-
schließt, dass gemäß § 3 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB für die 
6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 15, Kennwort: "Ochtruper Straße-Süd", 
der Stadt Rheine eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit durchzuführen ist. 
Die öffentliche Unterrichtung über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die 
voraussichtlichen Auswirkungen der Planung soll durch eine ortsübliche Be-
kanntmachung in der Presse mit anschließender 3-wöchiger Anhörungsgelegen-
heit im Fachbereich Planen und Bauen/Stadtplanung der Stadt Rheine erfolgen. 
Während dieser Anhörung ist allgemein Gelegenheit zur Äußerung und Erörte-
rung gegeben. 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
10. 
 

Bebauungsplan Nr. 77, Kennwort: "Hassenbrockweg", der Stadt 
Rheine 
I. Beratung der Stellungnahmen 
 1. Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 
  BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB 
 2. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
  öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
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  i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB 
II. Beschluss über die Abwägungsempfehlungen des StewA 
III. Satzungsbeschluss nebst Begründung 
Vorlage: 092/09 
 

 
Beschluss: 
 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss "Planung und Umwelt" empfiehlt dem Rat der 
Stadt Rheine folgende Beschlüsse zu fassen: 
 

I. Beratung der Stellungnahmen 

 
1. Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
 
1.1 Anlieger der Don-Bosco-Straße, Rheine; 
 Schreiben vom 16. Januar 2009 
 
Abwägungsempfehlung: 
 
Dem Schreiben des Anliegers der Don-Bosco-Straße ist zu entnehmen, dass die-
ser die „Verschiebung der überbaubaren Fläche um vielleicht 2,00 m nach hin-
ten“ wünscht. 
 
Die vorhandenen 2 Wohnhäuser Don-Bosco-Straße 27 und 29 befinden sich auf 
relativ großen Baugrundstücken, sodass hier der Wunsch nach einer Hinterhof-
bebauung besteht. 
 
Die Privaterschließung dieser Nahverdichtung sollte möglichst als gemeinsame 
Zufahrt und kann nur von der Don-Bosco-Straße aus erfolgen. Eine derartige Pri-
vaterschließung darf aus brandschutztechnischen Gründen nicht länger als 
50,00 m betragen. Eine Erschließung von der Dille aus (Abstand ca. 70,00 m) ist 
somit über eine private Parkplatzanlage bzw. Privatfläche unrealistisch und auch 
städtebaulich nicht vertretbar. 
 
Die überbaubare Fläche wurde für eine derartige Nahverdichtung so gewählt, 
dass man aufgrund der Besonnung sowie aufgrund der Lage/des Ausblickes ein 
optimales Baufeld erhält. Ebenso wird hierdurch die Privaterschließung so kurz 
wie möglich gehalten. 
 
Des Weiteren muss eine Hinterhofbebauung in diesem Fall so weit wie möglich 
von der Stellplatzanlage des Aldi-Marktes entfernt sein, um so nicht die vorhan-
denen Baurechte dieses Marktes zu beschneiden. In der schalltechnischen Unter-
suchung hierzu wird nachgewiesen, dass lediglich die überbaubare Fläche nur in 
der im Bebauungsplanentwurf gewählten Weise möglich ist, um die gesunden 
Lebens- und Arbeitsverhältnisse zu gewährleisten. 
 
Zu den in der Eingabe gemachten Ausführungen ist anzumerken, dass jede Stell- 
bzw. Parkplatzanlage einer Einzelfallbetrachtung bedarf. Hierbei sind die Lage, 
die Anzahl, Bewegungshäufigkeit sowie die allgemeinen Betriebsbedingungen zu 
betrachten. Insofern kann hier der vorliegende Aldi-Parkplatz nicht mit anderen 
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Beispielen verglichen werden. Des Weiteren sind in der Einzelfallbetrachtung die 
umliegende Bebauung sowie deren Gebietskategorie zu berücksichtigen. 
 
Bei einer derartigen flächenhaften Lärmquelle kann nicht berücksichtigt werden, 
dass „aus Erfahrung der hintere Teil kaum genutzt wird“. 
 
Im Bebauungsplanentwurf sind die überbaubaren Flächen geometrisch eindeutig 
festgelegt und entsprechen den Zeichenvorschriften für die Vermessung. Anhand 
der Bemassung sind die Baugrenzen entsprechend eindeutig in der Örtlichkeit 
übertragbar. 
 
 
Ob die Zuwegung für die Feuerwehr von max. 50,00 m eingehalten werden kann, 
ist nur im konkreten Fall überprüfbar. 
 
Aus den vorgenannten Gründen wird dem Ansinnen des Eigentümers Don-Bosco-
Straße 29 auf „Verschiebung um vielleicht 2,00 m nach hinten“ nicht gefolgt. 
 
 
Abstimmungsergebnis:  einstimmig 
 
1.2 Sonstige Stellungnahmen 
 
Es wird festgestellt, dass vonseiten der Öffentlichkeit keine weiteren abwägungs-
relevanten Stellungnahmen eingegangen sind. 
 
Abstimmungsergebnis:  einstimmig 
 
 
2. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
 Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB 
 
2.1 Technische Betriebe Rheine AöR, 48427 Rheine 
 Stellungnahme vom 5. Februar 2009 
 
 
Abwägungsempfehlung: 
 
Nach Aufnahme der örtlichen Gegebenheiten wurde festgestellt, dass der derzei-
tig ausgebaute Fuß- und Radweg breiter als 2,0 m ist. 
 
Nach einem Gespräch zwischen den TBR und dem Fachbereich Planen und Bauen 
der Stadt Rheine wurde vereinbart, dass eine Mindestbreite von 2,50 m ein-
schließlich der Seitenstreifen im Bebauungsplan festgesetzt werden soll. Ein evtl. 
teilweiser Rückbau des vorhandenen Fuß- und Radweges geht zulasten des Ver-
ursachers. 
 
Insofern wird nunmehr die Forderung der TBR, dass „ein Fuß- und Radweg als 
Verbindungsweg zwischen der Don-Bosco-Straße und dem Aldi-Markt sowie dem 
angrenzenden öffentlichen Kinderspielplatz an der Dille erforderlich“ ist, gefolgt. 
 
Die erforderliche Mindestbreite von 2,50 m einschließlich der Seitenstreifen wird 
im Bebauungsplanentwurf festgelegt. 
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Abstimmungsergebnis:  einstimmig 
 
 
2.2 Sonstige Stellungnahmen 
 
Es wird festgestellt, dass von Seiten der übrigen Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange keine weiteren abwägungsrelevanten Stellungnahmen ein-
gegangen sind. 
 
Abstimmungsergebnis:  einstimmig 
 
 
Der Rat der Stadt Rheine fasst folgende Beschlüsse: 
 

II. Beschluss über die Abwägungsempfehlungen des Stadtentwick-
lungsausschusses "Planung und Umwelt" 

 
Der Rat der Stadt Rheine nimmt die Empfehlungen des Stadtentwicklungsaus-
schusses "Planung und Umwelt" zu den Beteiligungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
und § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 Nrn. 2 und 3 BauGB billigend zur 
Kenntnis und beschließt diese. Er nimmt hiermit – zum allein maßgebenden Zeit-
punkt des Satzungsbeschlusses – die vollständige Erfassung, Bewertung und ge-
rechte Abwägung aller von der Planung betroffenen Belange vor. 
 
Abstimmungsergebnis:  einstimmig 
 
 

III. Satzungsbeschluss nebst Begründung 

 
Gemäß der §§ 2 Abs. 1 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 21. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3316) sowie der §§ 7 und 41 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 24. Juni 2008 (GV. NRW S. 514) wird der Bebauungsplan Nr. 
77, Kennwort: "Hassenbrockweg", der Stadt Rheine als Satzung und die Begrün-
dung hierzu beschlossen. 
 
Es wird festgestellt, dass der Bebauungsplan Nr. 77, Kennwort: "Hassenbrock-
weg", der Stadt Rheine aus dem wirksamen Flächennutzungsplan entwickelt 
worden ist und demzufolge keiner Genehmigung der höheren Verwaltungsbehör-
de bedarf. 
 
Abstimmungsergebnis:  einstimmig 
 
 
11. 
 

Einwohnerfragestunde (spätestens um 19:00 Uhr) 
 

 
12. Anfragen und Anregungen 
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Ende der Sitzung: 20:00 Uhr 
 
 
 
  
    
Horst Dewenter Anke Fischer 
Ausschussvorsitzender Schriftführerin 
 
 
 
 
 
 


